
{i- ,ft!,f9 der Beilagen zu den stenographismen Protokollen des Natirmalrates 

XlII. Gesetzgebungsperiode 

Präs. : 2 [ta N 0'1. 1972 

A n fra g e 

der i\bgeordneten Ing.GH.ADINGER, Dr.GASPERSCHITZ, ~c!Ätw~li~ 
und Genossen 

an den Herrn Bundesminister für Unterricht und Kunst 

betreffend DienstfreisteIlung rtans Wolf. 

Der Hauptschullehrer Hans Wolf war neben seiner vollen Lehrver­

pflichtung als Vertrags lehrer beim Musisch-pädagogischen Gymna­

sium Güssing beschäftigt. Die entsprechende vertragliche Verein­

barung mittels Sondervertrag wurde vom Bundesminister für Unter­

richt und Kunst im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler und dem 

Bundesminister für Finanzen erteilt. Wolf hat die Tätigkeit als 

Lehrer für Naturgeschichte anstandslos durchgeführt und soll im 

heurigen Jahr die Schüler zur Hatura führen. 

Wolf wurde am 1.0ktober zum Zentralausschußobmann der Pflicht­

schullehrer gewählt und deshalb auf Grund des Bundespersonal­

vertretungsgesetzes vorn Dienst freigestellt. Obwohl der Genann­

te mittels eines Erlasses vom Landesschulrat für das Burgenland 

am 31.Juli 1972 seinen Sondervertrag für das Schuljahr 1972/73 
·c 

verlängert erhielt und angewiesen wurde, am 1.9.1972 seinen Dienst 

bei dieser Anstalt anzutreten, wurde er nunmehr mit einem Schrei­

ben vom Landesschulrat vorn 14.11.1972 mit 18.11.1972 gekündigt. 

Als_Begründung wird in dem Bescheid des Landesschulrates, gezeich­

net vorn Präsidenten des Landesschulrates,Landeshauptmann Kery, 

ang~führt, daß nicht erwartet werden kann, daß er auf Grund sei­

ner DienstfreisteIlung seiner Dienstverpflichtung beim Musisch­

pädagogischenGymnasium in Güssing MiM_ nachkommen l{önne. Abge­

sehen davon, daß man einen Lehrer, der bisher anstandslos seinen 

Dienst versehen hat, mit dieser Äußerung diskriminiert, ist der 
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Erlaß rechtlich bedenklich~ Sowohl der Dienststellenausschuß 

als auch der zuständige Fachausschuß der Personalvertretung 

wurde mit dieser Angelegenheit diesbezUglieh überhaupt. nicht 

beschäftigt. Deshalb hat auch der Dienststellenausschuß den 

Antrag gestellt~ die auSgesprochene KUndigung zurückzuziehen. 

Die Landes~~ktion der Gewerkschaft der öffentlich Bediensteten, 

der Pflichtschullehrer, die am 21.November 1972 getagt hat, hat 

ebenfalls einstimmig (mit den Stimmen der Sozialisten) den An­

trag an den Landesschulr~t gestellt, diese Kündigung rückgängig 

zu machen. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Herrn Bun~ 

desminister für Unterricht und Kunst folgende 

A n fra g e 

1.) Haben Sie Schritte zur Überprüfung der vom LandesSchulrats­

präsidenten des Burgenlands aufgestellten Behauptung, Hans 

Wolf könne auf Grund seiner Dienstfreisteilung seiner Dienst­

verpflichtung beim Nusisch-pädagogischen Gymnasium in Güssing 

nicht nachkommen, utiternommen? 

2.) 1venn nein, werden Sie derartige Überprüfungen anstellen? 

3.) Entspricht es den rechtlichen Gepflogenheiten und Bestimmun­

gen, daß~mit einer derartigen Angelegenheit, wie sie im Text 

der Anfrage geschildert wird, weder der DienststellenauSschuß 
r 

noch der zuständige Fachausschuß der Personalvertretung be­

schäftigt wird? 

~.) Wissen Sie, warum der Sondervertrag von Herrn Hans Wolf ge­

löst worden ist, obwohl Hans Wolf seinen Lehrverpflichtungen 

nachgel\Ommen ist und in Ersatz für ihn wegen 

des Lehrermangels t ohne 'vei teres gefunden werden karm? 

5.) !Yerd.en Sie 

stützen? 

d e (Jni 7f1s t s te 11 enaus s ch';:.ss e§"'~~rler-
n f / // . ' J ,'., /,.. . 

( 
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